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Grußwort von Reinhard Elzer, LVR-Dezernent Jugend

Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist eine spezielle Form der Hilfe zur Erziehung und greift in be-
sonders krisen- und schicksalhaften Situationen für das Kind oder den Jugendlichen.

Im Jahre 2008 erfolgten ca. 32.000 Inobhutnahmen mit steigender Tendenz in ganz Deutschland. 
Gründe sind insbesondere der verstärkte Kindesschutz, die erhöhte Sensibilität bei den Fachdiensten 
und nicht zuletzt die schrecklichen Vorkommnisse, die öffentlich bekannt wurden.

Die vorliegende Rahmenkonzeption „Familiäre Bereitschaftsbetreuung“ bezieht sich auf die Umset-
zung der Praxis vieler Jugendämtern im Rheinland. 

Vorangegangene Stützungsmaßnahmen für die Ursprungsfamilien sind bereits umfassend eingesetzt 
worden und ausgeschöpft. Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist die letzte Möglichkeit zur Gefah-
renabwehr für das Kind.

In jedem Fall greift die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, in der festgelegt wird, in wieweit aus fachli-
cher Sicht Maßnahmen eingeleitet werden können, die für die Zukunft das Zusammenleben in der Ur-
sprungsfamilie mit dem Kind ermöglichen. Ein anders Ergebnis kann in diesem Zusammenhang sein, 
dass die dauerhafte Fremdplatzierung unausweichlich ist.

An dieser Stelle möchte ich den Pflegepersonen, die Kinder und Jugendliche in einer krisenhaften Si-
tuation einen Schutz- und Ruheraum teilweise „von jetzt auf gleich“ gewähren, ganz herzlich danken.

Den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, welche die 2. Auflage der Rahmenkonzeption erarbeitet hat, danke 
ich sehr für Ihr großes Engagement. Die Fachgruppe „Qualität in der Familiären Bereitschaftsbetreu-
ung“ hat diese Konzeption diskutiert und verabschiedet. Damit ist ein Konsens auf breiter fachlicher 
Basis im Rheinland sichergestellt ist. Es gilt nun diese beschriebenen Mindeststandards in der Praxis 
weiterhin zu sichern.

Die Fachdienste und die Pflegestellen werden sich den weiter steigenden Anforderungen und neuen 
Erkenntnissen stellen müssen. Nur so ist die Sicherung der Qualität auch in diesem Bereich möglich. 
Dabei wünsche ich allen Beteiligen viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Elzer
LVR-Dezernat Jugend
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1		  Präambel
Diese überarbeitete Rahmenkonzeption dient als Orientierungshilfe und fachliche 
Grundlage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den FBB-Fachdiensten und für die 
Leitungsverantwortlichen.

Das vorliegende Konzept ist eine Empfehlung. Es ist in Zusammenarbeit zwischen dem 
LVR-Landesjugendamt Rheinland und der dort angesiedelten Fachgruppe „Qualität in 
der Familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB)“ sowie den hierin eingebundenen Fach-
diensten entstanden. Das Konzept aus 2006 wurde, gemäß der unter Punkt 7 festgeleg-
ten Fortschreibungsvereinbarung, überarbeitet. Es beschreibt ein Angebot der Inobhut-
nahme und Familiären Bereitschaftsbetreuung mit den damit verbundenen Qualitäts-
standards im familiären Umfeld.

Diese Rahmenkonzeption stellt eine Grundlage für eine zeitlich begrenzte Leistung nach 
§ 42 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB Vlll dar. Sie bietet Orientierungshilfen für die 
Ausgestaltung innerhalb der einzelnen zuständigen Behörden und Anbieter. 

Im folgenden Text wird für die Fachkräfte der Begriff „FBB-Fachdienst“ und für die 
Pflegepersonen der Begriff „FBB-Stelle“ genutzt. 

2		  Aufgabenbeschreibung FBB
Die FBB ist ein familiales Angebot im Rahmen der Krisenintervention. Sie dient dem 
akuten Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie der Abklärung des Hilfebedarfs 
nach Gefährdungssituationen.

Die Dauer der Unterbringung eines Kindes in FBB ist zeitlich begrenzt. Ist eine Ent-
scheidung über eine Rückführung in die Herkunftsfamilie, oder die Überleitung in eine 
geeignete weiterführende Hilfe außerhalb der eigenen Familie getroffen worden, wird 
die FBB nach Vorgabe der Hilfeplanung beendet.
Der Verlauf der FBB orientiert sich an den psychischen Abläufen des Kindes und wird 
durch das laufende Hilfeplanverfahren sowie durch juristische Entscheidungsprozesse 
beeinflusst.

Die FBB-Stelle hält in der Regel einen Platz zur Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen 
bereit. 
Eine Doppelbelegung, z.B. zur Aufnahme von Geschwistern kann sinnvoll sein. 

Die Aufnahme eines Kindes in FBB in einer Stelle, in der schon ein, oder mehrere Kin-
der in Vollzeitpflege leben, bedarf einer besonderen fachlichen Überprüfung und Koordi-
nation unter Berücksichtigung der Interessenlagen der in der Familie betreuten Kinder. 
Eine Belegung durch unterschiedliche Träger sollte, im Interesse eines einheitlichen 
Beratungskonzeptes, ausgeschlossen werden.

Die Entscheidung über die Belegung einer FBB-Stelle liegt beim FBB-Fachdienst.

3		  Leistungen des FBB-Fachdienstes
Der FBB-Fachdienst schafft die Voraussetzungen für das Angebot der Familiären Be-
reitschaftsbetreuung. Seine zentrale Aufgabe ist die Durchführung von Schutzmaßnah-
men für Kinder und Jugendliche.
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3.1		  Fallunabhängige Leistungen
Fallunabhängige Leistungen beziehen sich im Schwerpunkt auf den Aufbau und die Ent-
wicklung eines Angebotes zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Krisen
situationen.

3.1.1		  Bewerbung und Auswahl
Die Auswahl, Beratung und Begleitung der FBB-Stelle ist Aufgabe des FBB-Fach
dienstes. Themen innerhalb dieses Prozesses sind unter anderem die Klärung der Mo-
tivation sowie Erkennen von Kompetenzen und Ressourcen der Bewerber.

3.1.2 		  Bewerberverfahren
Aus der Hilfeform als Krisenintervention ergeben sich spezifische Anforderungen an die 
FBB-Stelle. Die Auswahl geeigneter FBB-Stellen erfolgt nach Prüfung der formalen und 
persönlichen Voraussetzungen der Bewerber. Dazu gehört insbesondere die Fähigkeit 
auf Krisenverhalten der Kinder zu reagieren. Es ist das gesamte Familiensystem mit 
einzubeziehen. Die Belastbarkeit der leiblichen Kinder der Bewerber ist zu berücksich-
tigen. Konkurrenzsituationen sowie Übertragung von traumatischen Erfahrungen sind 
zu vermeiden.

3.1.2.1 	 Formale Voraussetzungen
Bewerberbogen mit personenbezogenen Daten•	
Führungszeugnis•	
Gesundheitszeugnis •	
Lebenslauf/Lebensbericht•	
ausreichendes Einkommen•	 1 
ausreichendes Raumangebot •	
Mobilität der FBB-Stelle •	
Kurzfristige Erreichbarkeit der FBB-Stelle •	
Sicherstellung eines 24-Stunden-Betreuungsangebotes•	

3.1.2.2		 Persönliche Voraussetzungen
Neben den erzieherischen Fähigkeiten der Bewerber, ist die besondere persönliche 
Eignung eine zentrale Voraussetzung. 

Von der FBB-Stelle werden erwartet:
Einfühlungsvermögen in die besondere (Krisen-)Situation der Kinder/ •	
der Jugendlichen
Verinnerlichen und Umsetzen der Rolle als FBB-Stelle •	
Bereitschaft zur Unterstützung der konzeptionellen Vorgaben•	
Vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit dem FBB-Fachdienst •	
Verstehen des Themenkomplexes FBB – Reflexionsfähigkeit –•	
Annahme des Themas als Krisenintervention•	
Unterstützung der Planungsziele für das Kind/für den Jugendlichen•	
Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Stellen•	
Fähigkeit und Bereitschaft zur Unterstützung der prozesshaften Verläufe des  •	
Kindes/des Jugendlichen in FBB2 

1	� In dieser Rahmenkonzeption wird davon ausgegangen, dass die bestehenden FBB-Stellen nach § 42 
i. V. m. 33 SGB VIIII installiert sind. In Kommunen, in denen die FBB nach § 42 i. V. m. § 34 SGB VIII 
organisiert ist, gibt es Personen, die FBB als Beruf ausüben. 

2	� Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen für die Eltern werden durch den Allgemeinen Sozialdienst  
organisiert.
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Akzeptanz der Ursprungsfamilie als Bestandteil im Leben des Kindes oder  •	
Jugendlichen 
Bereitschaft zur Qualifizierung•	
Verschwiegenheit/Datenschutz•	

3.2		  Begleitung der FBB-Stelle
Das Jugendamt gewährleistet durch einen eigenen, oder einen durch Delegation beauf-
tragten FBB-Fachdienst bei einem freien Träger, die kontinuierliche Betreuung der FBB-
Stelle. Diese erfolgt durch die laufende Beratung, Qualifizierung und Kontrolle. Basis 
ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen FBB-Stelle und dem Fachdienst.
Grundlage für die Tätigkeit der FBB-Stelle ist die Leistungsvereinbarung. Diese beinhal-
tet eine Beschreibung der Tätigkeit auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
und der organisatorischen Bedingungen sowie die Leistungen des Jugendhilfeträgers 
gegenüber der FBB-Stelle. 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind Bestandteil der Leistungsvereinbarung. 
Die Betreuung der FBB-Stelle findet während der gesamten Laufzeit der Leistungsver-
einbarung durch den FBB-Fachdienst statt. 

		
3.2.1 		  Beratung 

Die Beratung der FBB-Stelle erfolgt durch 
Einzelberatung•	
Familienberatung•	
Gruppenberatung•	

Die Inhalte werden durch organisatorische und konzeptionelle Vorgaben des Trägers, 
sowie durch den Bedarf des Einzelfalles bestimmt.

Die Fachberatung bezieht sich auf die Besonderheiten des Kindes/Jugendlichen. Die 
Situation der FBB-Stelle und des aufgenommenen Kindes/Jugendlichen wird reflektiert, 
angemessenes Handeln wird abgestimmt. 

Themen können sein:
Traumatisierung des Kindes/Jugendlichen und Umgang mit traumatischen Reakti-•	
onen 
Beruhigung und Stabilisierung im Betreuungsverlauf•	
Erziehungsfragen•	
Reaktionen der FBB-Stelle auf das Verhalten des aufgenommenen Kindes/Jugend-•	
lichen
Arbeit mit Kindern/Jugendlichen mit Belastungserfahrungen und den Auswirkungen •	
auf die FBB-Stelle 
Zusammenarbeit mit der Ursprungsfamilie•	
Rückführung und Vermittlungsverlauf •	

Die Beratung der Ursprungsfamilie erfolgt in der Regel durch den Allgemeinen Sozialen Dienst

3.2.2	 Qualifizierung 
Qualifizierungsmaßnahmen werden durch den FBB-Fachdienst angeboten. Sie sind 
abhängig von den organisatorischen Bedingungen und Möglichkeiten des Trägers vor 
Ort. 
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Qualifizierungsmaßnahmen können sein:
Gruppenarbeit: •	
In begleiteten und vom FBB-Fachdienst moderierten Arbeitsgruppen mit den FBB-
Stellen ist ein strukturierter und geschützter Austausch möglich. So finden aktuelle 
Themen einen wiederkehrenden und verlässlichen Rahmen. Es werden Informatio-
nen gegeben sowie praktische und theoretische Kenntnisse vermittelt. 
Fortbildungswochenenden/Fortbildungstage: •	
Fortbildungen erfolgen zu Themenschwerpunkten. Referenten werden, bei Bedarf, 
hinzu gezogen.
Supervision:•	
Durch Supervisionsangebote wird der Bedarf nach notwendiger Reflexion erfüllt. 
FBB-Stellen werden sensibilisiert, das eigene Verhalten zu überprüfen.

3.2.3		  Fachaufsicht 
Die Fachaufsicht dient sowohl dem Schutz des Kindes/des Jugendlichen als auch dem 
der FBB-Stelle. Sie erfolgt durch den FBB-Fachdienst. Diese Funktion spielt in allen 
Aspekten seiner Tätigkeit gegenüber der FBB-Stelle eine Rolle. Fachliche Standards 
werden durch die Aufsichtsfunktion mit gesichert.

		  Der gesetzliche Auftrag gemäß § 8a SGB VIII wird damit umgesetzt.

3.3	 Fallabhängige Leistungen
	 Die Sicherung des Wohls des Kindes und des Jugendlichen ist die zentrale Aufgabe 

der Familiären Bereitschaftsbetreuung. 
	 Fallbezogene Leistungen beziehen sich sowohl auf die Inobhutnahme wie auf die lau-

fende familiäre Bereitschaftsbetreuung.

3.3.1		  Inobhutnahme
Die Inobhutnahme findet in einer emotional hochgradig erregten Atmosphäre statt, ins-
besondere dann, wenn sie gegen den Willen der Eltern erfolgt. 
Aufgabe des FBB-Fachdienstes ist es 

dem Allgemeinen Sozialdienst ein Angebot zu machen, in dem die Aufnah-•	
me ermöglicht und koordiniert wird 
eine Beruhigung der Akutsituation zu ermöglichen•	
die kooperative Zusammenarbeit der Beteiligten zu unterstützen •	
das Kind während der Krise zu begleiten•	
die Situation um das Kindes zu stabilisieren•	

 
Der FBB-Fachdienst nimmt das Kind/den Jugendlichen in der FBB-Stelle in Obhut. 
Die konkrete Gestaltung der Aufnahmesituation kann nicht standardisiert werden. 
Die direkte Übergabe von kindbezogenen Unterlagen (z.B. Impfpass; U-Heft, Versicher-
tenkarte) ist wünschenswert, angesichts der kritischen Situation in der Ursprungsfamilie 
häufig aber erst nach der Inobhutnahme möglich.

Erste Absprachen zu Besuchskontakten werden bei der Aufnahme getroffen.

3.3.2		  Verlauf der Familiären Bereitschaftsbetreuung
Nach Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen klärt und initiiert der FBB-Fachdienst, in 
Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst, die ersten notwendigen Schritte:

Auftragsbestätigung, bzw. Präzisierung•	
Kostenübernahme•	
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Diagnostik zum medizinischen und therapeutischen Bedarf•	
Betreuungsbedarf (Regeln, Räumlichkeiten, Häufigkeit, Dauer, Inhalte, Begleitung)•	

Die zu den genannten Aufträgen gewonnenen Arbeitsergebnisse werden den beteilig-
ten Fachleuten zur Prognosenentwicklung und weiteren Hilfeplanung, so weit erforder-
lich, zur Verfügung gestellt. Informationen zum Kind/zum Jugendlichen werden in der 
Betreuungszeit gesammelt und dienen im weiteren Verlauf von Hilfe zu Erziehung (HzE) 
als Basismaterial zur Hilfeplanung.
Im Idealfall kann das Kind/der Jugendliche entlassen werden, wenn die Phasen im Be-
treuungsprozess vollständig durchlaufen wurden (beispielhaft nachzulesen: Link LVR).3 
In der Suchbewegung des Kindes/Jugendlichen nach neuen Beziehungen/Bindungen, 
wird seitens der FBB kein auf Dauer angelegtes Bindungsangebot gegeben.

Das Kind/der Jugendliche wird auf eine Vermittlung oder Rückführung in die Herkunfts-
familie vorbereitet. Die im Hilfeplan getroffene Entscheidung zur Beendigung der Maß-
nahme wird umgesetzt. Der vom FBB-Fachdienst vorgegebene Rahmen der Ablösung 
wird durch die FBB-Stelle gestaltet. Ihre Aufgabe besteht darin, dem Kind/dem Jugend-
lichen eine Beziehungsaufnahme in das zukünftige Lebensfeld angstfrei zu ermögli-
chen. 

3.3.3 		  Besuchskontakte
Im Rahmen des Angebotes FBB werden Besuchskontakte zwischen Eltern und Kindern  
ermöglicht. Sie erfolgen auf der Grundlage des Umgangsrechtes des Kindes mit seinen 
Eltern sowie der Umgangsverpflichtung und des Umgangsrechtes der Eltern mit ihren 
Kindern (§ 1684 BGB).4 
Kinder und Jugendliche benötigen nach der Inobhutnahme und während der Betreuung 
besonderen Schutz. Besuchskontakte finden daher in der Regel im FBB-Fachdienst 
statt und werden durch den FBB-Fachberater begleitet. Der Ort der Besuchskontakte 
kann im Einzelfall neu entschieden werden. Die Häufigkeit und Durchführung der Be-
suchskontakte ist an dem Bedarf und den Perspektiven des Kindes/des Jugendlichen, 
sowie den Möglichkeiten der Herkunftsfamilie orientiert.
Sie geben auch Aufschluss über die Interaktionen zwischen Eltern und Kind, z.B. Zu-
wendung, Fähigkeit zur Pflege, Verlässlichkeit, Unterstützungsbedarf. Diese sind wich-
tige Indikatoren der sozialpädagogischen Diagnostik. Sie sind nicht ausschließliches 
Kriterium zur Einschätzung zukünftiger Perspektiven und Optionen für Eltern und Kind.

3.3.4 		  Dokumentation
Die fallbezogene Dokumentation ist Bestandteil der Arbeit des FBB-Fachdienstes. Auf 
Anfrage des Sozialdienstes werden Berichte erstellt. Diese beziehen sich auf die Ent-
wicklung des Kindes/Jugendlichen und den Verlauf seiner Kontakte zur Herkunftsfami-
lie. Die Berichte sind Grundlage für Hilfeplangespräche und/oder Familiengerichtsver-
fahren. 
Eine biographische Dokumentation (Photomappe, Stammbaum, Tagebuch) zu dem 
Kind und dem Jugendlichen wird während seiner Zeit in FBB angelegt. 
Das Berichtswesen wird intern auf den Bedarf des örtlichen Jugendhilfeträgers abge-
stimmt. 
Zur Steuerung und Planung der Arbeit erfolgt eine gesonderte Erhebung der Belegungs-
verläufe (Statistik).

3	� http://www.lvr.de/jugend/fachthemen/erziehungshilfe/verlaufsmodellfbbjuli2007.pdf

4	� Die Reglementierung der Begegnungen zwischen Eltern und Kind während der FBB-Zeit ist insbesonde-
re bei schwer traumatisierten und bindungsverletzten Kindern und Jugendlichen von hoher Bedeutung. 
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4		  Kooperationen
Der Auftraggeber zur FBB und hauptsächlicher Kooperationspartner ist in der Regel der 
örtlich zuständige ASD. Festzustellen bleibt, dass die Arbeit mit der Herkunftsfamilie im 
Rheinland historisch und organisatorisch bedingt überwiegend beim Allgemeinen Sozi-
alen Dienst (ASD) angesiedelt ist.
		
Regelungen zu Umgangskontakten, Entscheidungen über die Rückkehr in die Herkunfts-
familien sind noch nicht ausdiskutiert und bundesweit uneinheitlich. Ursachen hierfür 
sind Haltungen, fachliche Ausrichtungen, Erfahrungen, Qualifizierungen und fachliche 
Standards insbesondere zu den Themen „Bindung“ und „Trauma“ bei Allgemeinen So-
zialen Diensten (ASD) und Fachdiensten.

Schnittstellen der Zusammenarbeit werden durch Fach- und Hilfeplangespräche so-
wie den kontinuierlichen Austausch abgedeckt. Hier wird zwischen FBB-Fachdienst und 
Sozialdienst der Auftrag konkretisiert und die weitere Planung abgestimmt (siehe Punkt 
3.3.2). 
Andere Kooperationspartner sind: 

Vormünder/Pfleger•	
Familiengericht/Verfahrenspfleger•	
medizinische und psychologische Diagnosestellen•	
niedergelassene Therapeuten•	
Kinderärzte•	
Kindergärten/Schulen/Ausbildungsstellen•	
Vermittlungsdienste•	
Freie Träger mit gesonderten Aufträgen •	
Eltern•	
u.a.•	

Die Kooperationsarbeit umfasst 
fallunabhängige Anteile (Kooperationsaufbau und Pflege) sowie•	
fallabhängige Anteile bezogen auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.•	

5		  Organisation und Ressourcen
Der öffentliche oder freie Träger der Jugendhilfe stellt angemessene Ressourcen zur 
Verfügung, sodass ein ausreichender Schutz von Kindern und Jugendlichen durch den 
FBB-Fachberater sichergestellt werden kann. Dazu gehören u.a. Raum, Personal, Bud-
get und Qualifizierung.

Raum•	
Es müssen geeignete Räumlichkeiten für die Durchführung von Besuchskontakten, 
Fachgesprächen, Beratungsgesprächen und Verwaltungstätigkeiten zur Verfügung 
stehen.
Personal•	
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend positioniert sich 
in seiner Veröffentlichung „Bereitschaftspflege – Familiäre Bereitschaftsbetreuung“, 
Schriftenreihe Band 231; Kohlhammer 2002, Seite 500, wie folgt: 
„Dies bedeutet: 1:6 bei ausschließlichen Laienkräften und 1:8 bei professionellen 
Betreuungskräften in der FBB“5.
Budget•	
Ein Budget, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Qualifizierung der FBB-Stellen, Unterstüt-
zungsmaßnahmen ist zur Verfügung zu stellen.

5	� http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/PRM-24081-
SR-Band-231,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Fortbildung/Qualifizierung•	
Der FBB-Fachdienst ist eingebunden in regionale und überregionale Arbeitskreise. 
Er sollte darüber hinaus die Möglichkeit haben, Fortbildungen und Supervision in 
Anspruch zu nehmen.

6		  Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit dient der Transparenz des Arbeitsbereiches gegenüber kooperie-
renden Institutionen sowie der Information der Öffentlichkeit über Arbeitsinhalte und -zu-
sammenhänge und der Gewinnung neuer FBB-Stellen.

7		  Fortschreibungsvereinbarung
Die Rahmenkonzeption wird durch die Fachgruppe Qualität in der Familiären Bereit-
schaftsbetreuung 2013 fortgeschrieben und angepasst. Bei fachlichen Erfordernissen 
ist auch eine frühere Korrektur möglich. Federführend wird diese Fortschreibung das 
LVR-Dezernat Jugend übernehmen. 

8		  Links zum Thema
		  www.lvr.de

Hier sind Musterbeispiele verschiedener Träger, die die Arbeit im FBB-Fachdienst ver-
einfachen und unterstützen können, hinterlegt. Die Vorlagen stehen im Download be-
reit:

Jugend-	
Fachthemen-	
Erziehungshilfe-	
Arbeitshilfe-	
Vorlagen-Sammlung-	

An gleicher Stelle finden Sie das „Verlaufsmodell FBB“.

Weitere interessante Informationen sind unter den folgenden Links einsehbar.
www.moses-online.de
www.dji.de
www.pfad-bv.de
www.pan-ev.de
www.pfiff-hamburg.de
www.agsp.de
www.stiftung-pflegekind.de




